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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1726) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und 
mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), das zuletzt durch Gesetz vom 14. Oktober 2022 (GVBl. 
S. 578) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Spandau von 
Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 5-121 vom 20. Oktober 2021 für das Grund-

stück Obermeierweg 18 und den Obermeierweg zwischen Havel 
und der Verlängerung der südlichen Grundstücksgrenze Obermeier-
weg 18 sowie eine Teilfläche der Havel und eine Teilfläche der Spree 
im Bezirk Spandau, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-

sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Spandau von 
Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler ge-
mäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Num-
mer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2022

Bezirksamt Spandau von Berlin

Dr. C.  B r ü c k n e r
Bezirksbürgermeisterin

Thorsten  S c h a t z
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-121 

im Bezirk Spandau, Ortsteil Spandau
Vom 20. Dezember 2022
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glied des Briefwahlvorstandes 30 Euro. Jedes Mitglied eines 
Wahlvorstandes erhält nach Ausübung seines Ehrenamtes für 
die Teilnahme an einer Präsenzschulung einen Aufwandsersatz 
in Höhe von 40 Euro oder für die Teilnahme an einer Online-
schulung 25 Euro Aufwandsersatz. Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer, die am Wahltag auf Abruf zum Einsatz in einem Wahllo-
kal zur Verfügung stehen (Reservewahlhelferinnen und Reser-
vewahlhelfer), erhalten einen Aufwandsersatz in Höhe von  
20 Euro für ihre Bereithaltung ohne abgerufen worden zu sein. 
Für die Beförderung der Wahlunterlagen vom Bezirkswahlamt 
zum Wahlraum und zurück erhält ein Mitglied des Wahlvorstan-
des jeweils 20 Euro; nach vorheriger Abstimmung mit dem Be-
zirksamt können höhere tatsächliche, nachgewiesene Aufwen-
dungen erstattet werden. Fallen mehrere Wahl- oder Abstim-
mungsereignisse auf denselben Tag, besteht der Anspruch auf 
die vorstehenden Leistungen nur ein Mal. Für die zur Unterstüt-
zung bestellten Personen gelten die Vorschriften nach Satz 2 bis 
6 und 9 unter Berücksichtigung ihres jeweiligen zeitlichen Auf-
wandes entsprechend.“

2. Im letzten Satz von § 5a wird die Angabe „Satz 6“ durch die An-
gabe „Satz 9“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. März 2023 in Kraft.
Berlin, den 24. Januar 2023

Der Senat von Berlin

Franziska  G i f f e y
Regierende Bürgermeisterin

Iris  S p r a n g e r 
Senatorin für Inneres,  

Digitalisierung und Sport

Auf Grund des § 34 Absatz 1 des Landeswahlgesetzes vom 25. 
September 1987 (GVBl. S. 2370), das zuletzt durch Gesetz vom 4. 
Mai 2021 (GVBl. S. 414) geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Landeswahlordnung

Die Landeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2006 (GVBl. S. 224), die zuletzt durch Verordnung 
vom 15. November 2022 (GVBl. S. 607) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Das Bezirksamt wird ermächtigt, den Mitgliedern der 
Wahlvorstände sowie den zur Unterstützung bestellten Personen 
für ihre Tätigkeit am Wahltag ein Erfrischungsgeld sowie einen 
Aufwandsersatz zu zahlen. In einem Urnenwahllokal beträgt das 
Erfrischungsgeld für Wahlvorsteherinnen, Wahlvorsteher, 
Schriftführerinnen, Schriftführer sowie jeweils deren Stellver-
treterinnen und Stellvertreter 120 Euro und für alle übrigen Mit-
glieder des Wahlvorstandes 100 Euro. In einem Briefwahllokal 
beträgt das Erfrischungsgeld für Wahlvorsteherinnen, Wahlvor-
steher, Schriftführerinnen, Schriftführer sowie jeweils deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter 100 Euro und für alle übri-
gen Mitglieder des Briefwahlvorstandes 80 Euro. Sofern ein 
Freizeitausgleich beansprucht wird, beträgt das Erfrischungs-
geld in einem Urnenwahllokal für Wahlvorsteherinnen, Wahl-
vorsteher, Schriftführerinnen, Schriftführer sowie jeweils deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter 70 Euro und für jedes wei-
tere Mitglied des Wahlvorstandes 50 Euro. Sofern ein Freizeit-
ausgleich beansprucht wird, beträgt das Erfrischungsgeld in ei-
nem Briefwahllokal für Wahlvorsteherinnen, Wahlvorsteher, 
Schriftführerinnen, Schriftführer sowie jeweils deren Stellver-
treterinnen und Stellvertreter 50 Euro und für jedes weitere Mit-

Sechzehnte Verordnung
zur Änderung der Landeswahlordnung

Vom 24. Januar 2023
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